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1 Anlass und Aufgabenstellung

Ein Investor beabsichtigt im Bereich der Casimir-Katz-Straße 2 in Gernsbach das freie Flur-
stück Nr. 565 mit einem Wohngebäude zu bebauen und das vorhandene Wohngebäude
auf Flurstück Nr. 566 zu sanieren.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen möchte die Stadt Gernsbach, auf-
bauend auf einem städtebaulichen Konzept, einen Bebauungsplan im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB aufstellen. Hierzu wurde bereits am 26.06.2023 eine Verände-
rungssperre erlassen. Insgesamt hat der Geltungsbereich eine Fläche von 3.356 m2.

Abbildung 1 zeigt die Lage des Geltungsbereiches im Westen der Stadt Gernsbach an der 
Casimir-Katz-Straße.

Abbildung 1: Lage des räumlichen Geltungsbereichs (roter Punkt) im Westen von Gernsbach
(© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2021, DTK25)
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Im Rahmen Bebauungsplanverfahrens sind die Belange des speziellen Artenschutzes zu 
beachten. In diesem Zusammenhang soll auf Grundlage einer Habitatpotentialanalyse zu-
nächst in einem ersten Schritt geprüft werden, ob durch das Vorhaben Verbotstatbestände 
des speziellen Artenschutzes (§§ 44 BNatSchG) entgegenstehen, die nicht vermieden bzw. 
nur durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen1) verhindert werden 
können. 

1 CEF: continuous ecological-measurements
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2 Darstellung der denkbaren Vorhabenwirkungen

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Östliche Casimir-Katz-Straße“ umfasst die Flur-
stücke 565, 566 sowie 571/1 und hat eine Größe von insgesamt 3.356 m² (siehe folgende 
Abbildung).

Abbildung 2: Luftbild mit Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (rote 
Strichlinie)

Bei bauvorbereitenden Maßnahmen im Zuge der Umsetzung der planungsrechtlichen Fest-
setzungen sind Auswirkungen auf die denkbar vorkommende Fauna möglich. Dabei kön-
nen grundsätzlich beispielsweise europäische Vogelarten oder Fledermäuse in den Gehöl-
zen und den zu sanierenden Gebäuden betroffen sein. Ebenso sind Flucht- und Meidere-
aktionen während der Bauarbeiten denkbar. Betriebsbedingt sind keine zusätzlichen Be-
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einträchtigungen zu erwarten, da die anlagebedingten Beeinträchtigungen durch das Vor-
haben diese überlagern und der Bereich bisher schon vergleichbaren Störungen durch die 
Wohnnutzung und die angrenzende Straße ausgesetzt ist.

In Tabelle 1 sind die möglichen bau- und anlagebedingten Wirkungen im Geltungsbereich
ohne Berücksichtigung durchzuführender Vermeidungsmaßnahmen zusammengefasst. 

Tabelle 1: Denkbare bau- und anlagebedingte Vorhabenwirkungen (ohne Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen)

Baubedingte Wirkungen

Wirkungen Beschreibung der Auswirkung

Baufeldräumung innerhalb der Brut- und Aktivi-
tätszeit 

Zerstörung von Gelegen, Tötung oder Verlet-
zung von Jungvögeln im Zuge der Arbeiten

Akustische und visuelle Störreize sowie Er-
schütterungen, Staub-, Schadstoffimmissionen 
durch Personen und Baufahrzeuge

Funktionsverlust von (Teil-) Habitaten durch 
Beunruhigung von Individuen, Flucht- und Mei-
dereaktionen

Anlagebedingte Wirkungen

Wirkungen Beschreibung der Auswirkung

Flächeninanspruchnahme durch Überbauung dauerhafter Verlust bzw. Entwertung von Fort-
pflanzungs- und/ oder Ruhestätten

Das Vorhaben kann somit grundsätzlich zu Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten führen, die den Verbotstatbeständen 
des § 44 (1) BNatSchG entsprechen. Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten,

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Nr. 1),

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 
(Nr. 2),

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
(Nr. 3),

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören (Nr. 4).
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3 Methodik

Für die artenschutzrechtliche Beurteilung sind die Europäischen Vogelarten sowie die Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie relevant. Für eine erste Einschätzung der Bestandssi-
tuation und der zu erwartenden artenschutzrechtlichen Betroffenheit wurde eine Habitatpo-
tentialanalyse im Sinne einer „worst-case-Abschätzung“ durchgeführt. Grundlage der Ha-
bitatpotentialanalyse sind die Begehung des geplanten Geltungsbereiches sowie Auswer-
tungen vorhandener Daten. 

Bei der Begehung wurde nach Habitatstrukturen sowie sonstigen Hinweisen auf Vorkom-
men von saP-relevanten Arten gesucht. Die Begehung erfolgte am 08.11.2024 und er-
streckte sich auf Strukturen und mögliche Habitatausstattung des Geltungsbereiches. 

Weiterhin erfolgte die Auswertung vorhandener Daten der Naturschutzverwaltung des Lan-
des für den Bereich von Gernsbach.

4 Bestandssituation

Der rd. 0,34 ha große Geltungsbereich, ein Hanggrundstück, liegt im Westen von Gerns-
bach an der Casimir-Katz-Straße, kurz vor der Einmündung in die Weibergstraße. Die 
Länge beträgt rd. 160 m, die Breite zwischen rd. 30 im Osten und rd. 15 m im Westen des 
Geltungsbereiches.

Nördlich an das Hanggrundstück angrenzend verläuft der Hahnbach, an den unmittelbar 
das Gelände und die Gebäude der Realschule Gernsbach anschließen. Südlich an die 
Casimir-Katz-Straße befinden sich Wohnhäuser.

Teil des Geltungsbereichs sind zwei leerstehende Gebäude, daran schließt ein dichter Ge-
hölzbestand aus Bäumen (Linde, Buche, Ahorn, Kastanie, Walnuss) und Sträuchern (Ha-
selnuss, Holunder, Brombeere und teilweise gepflanzte Ziersträucher wie Kirschlorbeer)
an. 

Der geplante Geltungsbereich weist keine besonderen Strukturen (z.B. feuchte/trockene, 
magere und artenreiche Vegetationsstandorte, blütenreiche Ruderalfluren, Gewässer, alt-
holzreiche Einzelbäume mit Baumhöhlen) auf, die auf eine besondere Lebensraumeignung 
für Tiere hinweisen würde. Neben den fehlenden Strukturen trägt auch die Lage im Sied-
lungsbereich mit den angrenzenden Nutzungen (Wohnen, Schule) zu häufigen Störungen 
und einer Verminderung der Lebensraumeignung bei.
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Abbildung 3: Blick vom Hahnbach auf das Grundstück mit den Gebäuden

Abbildung 4: Blick auf das Grundstück sowie das Gebäude von der Casimir-Katz-Straße

Schutzgebiete sowie besonders geschützte Biotope

Der Geltungsbereich liegt, wie die gesamte Gemarkung von Gernsbach im Naturpark 
Schwarzwald Mitte/Nord, darüber hinaus bestehen keine naturschutzrechtlichen Schutzge-
bietsausweisungen.

Nach Bundes- oder Landesnaturschutzgesetz geschützte Flächen sind auch im unmittel-
baren Umfeld nicht vorhanden.
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5 Einschätzung faunistischer und floristischer Potentiale

Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen (Gehölze, Bäume, Gebäude) ist eine Betrof-
fenheit von Arten aus den Gruppen der Vögel und Fledermäuse denkbar.

Eine Betroffenheit sonstiger saP-relevanter Arten/Artengruppen des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie wird aufgrund der vorgefundenen bzw. fehlenden Habitatstrukturen sowie Störun-
gen aufgrund der angrenzenden Nutzungen (Lärm, Bewegungsunruhe) ausgeschlossen. 

Artengruppe der Vögel und Fledermäuse

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von gebäude- und baumhöhlenbrütenden Vögeln beste-
hen überwiegend aus Gebäudenischen und Bruthöhlen in Bäumen, in denen die Nester 
angelegt werden. Baumhöhlen und Gebäudenischen können in der Regel in darauffolgen-
den Jahren wieder genutzt werden. Wegen der wiederkehrenden Nutzung als Brutstätte 
sind diese als Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
auch außerhalb der Brutzeit geschützt. 

Da zum Zeitpunkt der Begehung keine aktuell genutzten oder aufgelassenen Nester ni-
schenbrütender Vögel an den Gebäuden gefunden und auch keine älteren Bäume mit aus-
reichend großem Stammdurchmesser und Baumhöhlen oder abgeplatzter Rinde festge-
stellt werden konnten, kann eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nischen-
und höhlenbrütender Vögel bei einer Sanierung oder einem Abriss der Gebäude bzw. Fäl-
lung der Bäume ausgeschlossen werden. 

Freibrütende Vogelarten mit Nestern in den Gehölzen bauen ihr Nest jedes Jahr neu und 
können für die Brut in der Regel in die Umgebung ausweichen, sodass nach Verlassen des 
Nestes und Beendigung der Brut der Verbotstatbestand der Zerstörung einer Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte bei Beseitigung des Brutplatzes nicht eintritt. Bruten von störungs-
empfindlichen freibrütenden Vogelarten sind aufgrund der bisher häufigen Störungen im 
Geltungsbereich nicht zu erwarten.

Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln oder Fledermäusen kann 
im Geltungsbereich daher sicher ausgeschlossen werden

Eine Tötung oder Verletzung von Vögeln in ihren Nestern oder eine Zerstörung von Gele-
gen durch ggf. notwendige Fällarbeiten ist aufgrund der fehlenden Nachweise von Brutplät-
zen bei der Begehung und aufgrund der Einhaltung der gesetzlichen Fällzeiten ebenfalls 
ausgeschlossen.

Weiterer Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

Ein Vorkommen bzw. die Betroffenheit weiterer saP-relevanter Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie (sonstige Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Fische, Libellen, Schmetter-
linge, Weichtiere, holzbewohnende Käfer) kann aufgrund der Lage und Lebensraumaus-
stattung des Geltungsbereichs bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden. 

So fehlen ältere, totholzreiche Bäume, die von entsprechenden Totholzkäfern genutzt wer-
den können. Für die Haselmaus als Art des Anhang IV fehlen geeignete Gebüschstrukturen 
zur Anlage ihrer Kobel und zur Nahrungssuche. 

Habitatstrukturen, wie z.B. temporär wassergefüllte Senken als Laichmöglichkeit für Am-
phibienarten, wie die Kreuz- oder Wechselkröte sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. 
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Weiterhin finden Reptilien (Zaun- oder Mauereidechse) keinen geeigneten Lebensraum mit 
besonnten Flächen oder Versteckmöglichkeiten in Stein- oder Totholzhaufen bzw. Möglich-
keiten zur Eiablage in ungestörten offenen Bodenstellen mit grabbarem Bodensubstrat.

Die krautigen Bestände im Geltungsbereich sind aufgrund der Artzusammensetzung und 
der Blütenarmut auch nicht als Lebensraum für Tagfalter des Anhang IV der FFH-Richtlinie
geeignet. Entsprechende Raupenfutterpflanzen (Großer Wiesenknopf, diverse Ampferar-
ten, Weidenröschen) der artenschutzrechtlich relevanten Arten Dunkler und Heller Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous/ M. teleius), Großer Feuerfalter (Lycaena 
dispar) und Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina), die auf ein Vorkommen der 
Arten hinweisen würden, wurden auf den Flächen nicht nachgewiesen.

Vorkommen gemeinschaftsrechtlich geschützter Pflanzenarten können aufgrund der 
Standortverhältnisse auf dem Grundstück ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Tabelle 2 fasst die geprüften artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen zusammen.

Tabelle 2: Geprüfte Arten/Artengruppen bzw. wesentliche Ausschlussgründe für eine Beeinträch-
tigung durch die geplante Bebauung des Grundstücks

Artengruppe Ausschlussgründe für eine Beeinträchtigung durch die geplante Bebauung

Fledermäuse
- keine Bäume mit regelmäßig genutzten Fledermausquartieren (Baumhöhlen); 

keine Hinweise auf Fledermausquartiere an oder in den Gebäuden

Haselmaus - Fehlen strukturreicher Gebüsche 

Vögel
- keine Nachweise bzw. Beeinträchtigung von Höhlen- oder gefährdeten Frei-

brütern; keine Beseitigung von Bäumen mit Baumhöhlen oder größerer Horst-
bäume; keine Hinweise auf Nester an den Gebäuden

Reptilien
- fehlende Habitatstrukuren: keine geeigneten Versteck-, Rückzugs- oder Über-

winterungsplätze auf dem Grundstück

Amphibien
- fehlende Habitatstrukuren: keine geeigneten Laichgewässer auf dem Grund-

stück

Fische und 
Rundmäuler

- fehlende Habitatstrukuren: keine Fließ- oder Stillgewässer auf dem Grund-
stück

Weichtiere
- fehlende Habitatstrukuren: keine Schilf- oder Röhrichtbestände auf dem 

Grundstück

Tagfalter - Fehlen der maßgeblichen Raupenfutterpflanzen im Bereich des Grundstücks

Käfer
- keine Bäume mit Alt- oder Totholz, keine Nachweise von Bohrlöchern von ar-

tenschutzrechtlich relevanten Arten

Libellen
- fehlende Habitatstrukuren: keine geeigneten Strukturen zur Nahrungssuche 

oder Fortpflanzung wie Tümpel, Schilf- oder Röhrichtbestände
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Artenschutzrechtliches Fazit

Ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bei plange-
mäßer Umsetzung der planungsrechtlichen Festsetzungen kann aufgrund fehlender Nach-
weise artenschutzrechtlich relevanter Tierarten bzw. insbesondere dem Fehlen geeigneter 
Habitatstrukturen, im geplanten Geltungsbereich und aufgrund der vorauszusetzenden Ein-
haltung der gesetzlichen Rodungszeiten bei der Baufeldräumung sicher ausgeschlossen 
werden.
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